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Die jüngsten Verlautbarungen aus dem Verteidigungsministerium, Vorverträge für den Bau einer europäischen Kampf-
drohne abzuschließen und bis dahin als Zwischenlösung Drohnen mit «gelenkter Munition» anschaffen zu wollen, lassen 
aufhorchen. Seit Jahren wird der Einstieg der deutschen Bundeswehr in die Drohnenkriegsführung vorbereitet. Der bishe-
rige Verlauf der öffentlichen Debatte zeigt jedoch: Noch ist in der Bundesrepublik ein Moratorium für bewaffnungsfähige 
Drohnen erreichbar. DrohnengegnerInnen und Friedensbewegung müssen diese Chance nutzen, um klar Position zu be-
ziehen und ein Signal zu setzen für Abrüstung und einen Ausstieg aus der militärischen Nutzung der Drohnentechnologie. 
Lediglich die zunehmende sogenannte Autonomisierung von Drohnen abzulehnen, das heißt die Ablösung menschlicher 
Steuerung durch computergestützte Assistenzsysteme, geht am Problem vorbei.1

Thomas Kachel

Noch ist ein  
Moratorium möglich
Drohnenkriege: Friedensbewegte müssen ein Signal gegen  
die militärische Nutzung der Technologie setzen

Das Bundesverteidigungsministerium, die Führung der Bun-
deswehr und ihr Umkreis (namentlich der Bundeswehrbeauf-
tragte und der Bundeswehrverband) sprechen sich seit gerau-
mer Zeit vehement für die Anschaffung bewaffnungsfähiger 
MALE-Drohnen (MALE = Medium Altitude Long Endurance) 
aus. Ein Titel für die Beschaffung ist im Bundeshaushalt be-
reits eingestellt, in der derzeit gültigen Konzeption der Bun-
deswehr ist die Anschaffung von insgesamt 16 MALE-Droh-
nen als Ziel definiert. Als Hauptargument muss der Einsatz 
in einer hypothetischen Bedrohungssituation für deutsche 
Soldaten, zum Beispiel auf Patrouille, herhalten. Sowohl in 
regierungsnahen Papieren als auch in den Szenarien, die die 
Bundeswehrführung selbst entwirft, geht man zunächst vom 
Einsatz der Waffenplattformen in einem asymmetrischen Kon-
flikt aus, das heißt also in jedem Fall von einem Auslandsein-
satz in einem Land des Südens.2 Vorausgesetzt ist in diesen 
Szenarien, dass eine nennenswerte Luftverteidigung im Ein-
satzgebiet nicht existiert und es eine totale Lufthoheit der in-
tervenierenden (deutschen) Kräfte gibt. 

In vielen Publikationen, zum Beispiel in dem Papier 
«Kampfdrohnen. Völkerrecht und militärischer Nutzen» 
(2013) von Wolfgang Richter (Stiftung Wissenschaft und 
Politik), wird die Instrumentalität dieser Waffen für eine neo-
koloniale Kriegsführung durch die Bundeswehr vorgedacht. 
Angesichts einer großen rechtlichen Grauzone, die vor al-
lem durch die Rechtsbrüche der USA sichtbar geworden ist, 
steht zu fürchten, dass in Zukunft auch bei der Bundeswehr 
nicht die Einschätzung der Rechtmäßigkeit im Geiste des 

Völkerrechts, sondern die «Erfordernisse vor Ort» ausschlag-
gebend für den Einsatz werden könnten.3 Die Kampfdrohnen 
befürwortenden Sachverständigen konnten in einer Anhö-
rung des Verteidigungsausschusses des Bundestages im 
Juni vergangenen Jahres diese Befürchtung jedenfalls nicht 
entkräften. 

Völlig ausgeblendet werden vonseiten des Ministeriums 
und der Bundeswehrführung aber die Gefahren, die sich aus 
den Einsatzszenarien von Kampfdrohnen in einer symmetri-
schen militärischen Auseinandersetzung ergeben, das heißt 
zwischen ungefähr gleichrangigen militärischen Gegnern. 
Die meisten Äußerungen dazu erschöpfen sich in dem Ver-
weis auf die Absichten anderer Staaten, ebenfalls bewaff-
nungsfähige Drohnen zu planen, zu projektieren oder an-
zuschaffen.4 Im Gegensatz zu einer vergleichbaren Vielzahl 
von wissenschaftlichen Publikationen5 hat noch keine Bun-
deswehr- oder bundeswehrnahe Publikation eine kohärente 
Stellungnahme zu den Risiken eines globalen Drohnenwett-
rüstens formuliert. Dass diese Entwicklung in irgendeiner 
Weise durch transnationales politisches Handeln beeinflusst 
werden könnte, ist ebenfalls nicht Gegenstand der Reflexion. 
Die sachverständigen Drohnenbefürworter in der Anhörung 
des Verteidigungsausschusses jedenfalls schwiegen zu die-
sem Thema. 

Beide Hauptaspekte der Bewaffnungsfrage wurden (und 
werden) aber in der deutschen Öffentlichkeit, sogar in re-
gierungsfreundlichen Medien sehr klar herausgestellt und 
kritisch diskutiert. Auch deshalb ging das Bundesverteidi-
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gungsministerium mit dem Versprechen hausieren, man 
werde über die Beschaffung von Kampfdrohnen eine «breite 
und umfassende Debatte» führen.6 Ins Zentrum dieser De-
batte, wenn man sie denn ernsthaft und mit möglichst vie-
len verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren führen will, 
gehört allerdings angesichts der Risiken der symmetrischen 
militärischen Einsatzszenarien von bewaffneten Drohnen die 
Frage von Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Die Frage 
ist, ob in der Bundesrepublik der politische Wille existiert, 
einen internationalen Prozess zur Begrenzung und Abrüs-
tung der militärischen Drohnentechnologie einzuleiten und 
mit welchen Schritten ein solcher Prozess wirksam vorange-
bracht werden kann.

Parteipolitische Positionierungen
Die eifrigsten BefürworterInnen bewaffneter Kampfdroh-
nen finden sich, was wenig überraschend ist, in der CDU. 
Inzwischen sprechen sich alle entscheidenden Unionspoliti-
kerInnen klar für die Anschaffung von bewaffnungsfähigen 
Drohnen aus, obwohl die Partei noch im Bundestagswahl-
kampf 2013 vor einer expliziten Erwähnung dieses Plans in 
ihrem Programm zurückschreckte. Die SPD verhielt sich lan-
ge überhaupt nicht zu diesem Problem. Die Partei weigerte 
sich, den von Friedens- und Bürgerrechtsgruppen initiierten 
Appell «Keine Kampfdrohnen!»7 zu unterschreiben, der die 
Bundesregierung dazu auffordert, auf Kampfdrohnen zu ver-
zichten und sich für ihre internationale Ächtung einzusetzen. 
Im Vorfeld der Bundestagswahl vor zwei Jahren kam es dann 
zu mehreren interessanten Rochaden führender Sicherheits- 
und AußenpolitikerInnen der Partei. Beschloss der SPD-Bun-
desvorstand zunächst, dass es aus Sicht der Partei «keine 
Notwendigkeit» für die Beschaffung von bewaffneten Droh-
nen gebe, so las sich das im SPD-Bundestagswahlprogramm 
dann «eindeutig zweideutig»: «Kampfdrohnen sollen nicht 
überstürzt beschafft werden.» Die ausgehandelte Formulie-
rung im Koalitionsvertrag, vor einer Beschaffung «alle damit 
im Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrecht-
lichen, sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfäl-
tig [zu] prüfen», wurde von SPD-nahen Medien als ein Sieg 
des kleinen Koalitionspartners gefeiert: Die Anschaffung wä-
re «in dieser Legislaturperiode vom Tisch», wurde suggeriert.8 
Tatsächlich öffnete diese Formulierung Tür und Tor für die 
jetzt geplante Beschaffung von Drohnen. Immerhin gelang 
es der SPD, die Bundesregierung auf die «Einbeziehung be-
waffneter unbemannter Luftfahrzeuge in internationale Ab-
rüstungs- und Rüstungskontrollregimes» festzulegen. Aller-
dings versteht die SPD dies primär nur als den Versuch der 
Eindämmung der fortschreitenden Autonomisierung.9

Die Grünen verhielten sich von Anfang an offen kritisch 
zu den Plänen zur Kampfdrohnenbeschaffung. Dement-
sprechend unterschrieb die Partei auch den Appell «Keine 
Kampfdrohnen!». Unisono haben sich die Sicherheits- und 
AußenpolitikerInnen der Grünen bisher gegen die Anschaf-
fung bewaffnungsfähiger Drohnen ausgesprochen. Selt-
sam ist jedoch, dass die VertreterInnen der Partei im Vertei-
digungsausschuss gegen den Antrag der LINKEN stimmten, 
den Posten für die Beschaffung der bewaffnungsfähigen 
MALE-Drohnen im Haushalt 2014 zu streichen. Formal wird 
die Bemühung um eine Verbotskonvention für Kampfdroh-
nen zwar unterstützt, anscheinend hält man jedoch nur ein 
gegen die Autonomisierung militärischer Drohnen gerichte-
tes internationales Übereinkommen für realistisch.10 Wie bei 
vielen sozialdemokratischen Abgeordneten liegt wohl die 

Einschätzung vor, die technologischen Entwicklungen seien 
schon zu weit fortgeschritten, als dass man die Bewaffnung 
selbst noch aufhalten könne. Daraus leitet man die neue Ziel-
setzung ab, dass wenigstens die Entscheidungsgewalt über 
den Einsatz von Waffen in den Händen von Menschen ver-
bleiben muss. Der gemeinsame Nenner der Positionen dieser 
drei Fraktionen ist mithin, dass eine «extralegale» Anwendung 
bewaffneter unbemannter Systeme nicht stattfinden darf und 
dass eine internationale Anstrengung zur Ächtung vollauto-
matisierter beziehungsweise autonomisierter Drohnen und 
anderer robotischer Waffensysteme auf den Weg gebracht 
werden soll, um die menschliche Entscheidungskompetenz 
beim Waffeneinsatz zu erhalten. Nur DIE LINKE hielt in ihrem 
Wahlprogramm und in der politischen Außenkommunikation 
an dem konkreten abrüstungspolitischen Ziel fest: ein Verzicht 
der deutschen Bundeswehr auf bewaffnungsfähige Droh-
nen. Darüber hinaus fordert sie eine politische Initiative zum 
Zweck des Verbots aller bewaffneten Drohnen. Im Wahlpro-
gramm heißt es hierzu eindeutig: «Die LINKE setzt sich dafür 
ein, alle unbemannten Kampfsysteme […] im Rahmen einer 
internationalen Konvention […] zu ächten.»11 

Proliferation, Wettrüsten,  
Autonomisierung
Viele WissenschaftlerInnen verweisen seit Jahren darauf, 
dass Drohnen- und andere Robotiktechnologien die globale 
Sicherheitslage und die Militärstrategien grundlegend verän-
dern werden. Eine Reihe von Expertisen weist insbesonde-
re auf den zentralen Zusammenhang zwischen Bewaffnung 
und Autonomisierung unbemannter Systeme hin. Es gibt im 
Wesentlichen drei Gründe, warum nur ein grundsätzliches 
Verbot der Bewaffnung dieser Systeme wirksam sein kann.

 
1.  Die Bewaffnung ist ursächlich verantwortlich für 
die Autonomisierung von unbemannten Systemen.
Die immer weiter fortschreitende Proliferation der Drohnen-
technologie bedingt, dass unbemannte Systeme in militäri-
schen Auseinandersetzungen zwischen ungefähr gleichwer-
tigen Gegnern (im sogenannten symmetrischen Szenario) 
gegeneinander eingesetzt werden können, wenn sie bewaff-
net werden.12 Unbemannte Plattformen werden dann nicht 
nur mit Luft-Boden-Wirkmitteln, sondern vor allem mit Waf-
fen zur gegenseitigen Vernichtung ausgestattet. Ab diesem 
Zeitpunkt zwingt die Möglichkeit der Ausrüstung des jewei-
ligen gegnerischen Waffensystems mit einem autonomen 
Entscheidungsmechanismus auch die «eigenen» Waffen-
systeme bei Strafe der Vernichtung, längere menschliche 
Entscheidungsprozesse – und auch ihre Übertragung – 
durch autonomisierte Entscheidungsprozesse an Bord zu er-
setzen.13 Nach Angaben des Pentagon wollen die US-Militärs 
in den nächsten 15 Jahren eine Autonomie für ihre bewaffne-
ten unbemannten Systeme erreichen.14 Es gibt keinen Grund 
anzunehmen, dass sich unter dem derzeitig herrschenden si-
cherheitspolitischen Paradigma die Autonomie nicht durch-
setzen lassen würde: Das Risiko, in den dann führbaren 
Luftkämpfen innerhalb von «Sekundenbruchteilen» eine ver-
nichtende Niederlage zu erleiden, weil die eigenen Waffen zu 
langsam sind, wäre zu groß. 

Für Niklas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- 
und Konfliktforschung ist die Bewaffnung ein «erster Schritt 
auf einer schiefen Ebene, der ohne politisches Gegensteu-
ern fast zwangsläufig zu tödlichen autonomen Waffensys-
temen» führen muss. Er hält Versprechungen wie «es sol-
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le trotz der absehbaren technologischen Entwicklungen 
immer einen Menschen ‹in› oder zumindest ‹auf› der Ent-
scheidungsschleife [für den Waffeneinsatz] geben» für frag-
würdig.15 Marcel Dickow von der Forschungsgruppe Sicher-
heitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik vertritt eine 
ähnliche Position und verweist auf schon jetzt praktizierte 
Vorselektierungen von Entscheidungsoptionen durch Com-
puter, die von den bedienenden Soldaten nicht mehr zu be-
einflussen sind. Er zog in der Anhörung des Verteidigungs-
ausschusses des Bundestages letzten Jahres den Schluss: 
«Weil sich […] der Trend zur Autonomisierung nicht stoppen 
lassen wird, ist von einer Bewaffnung [von unbemannten 
Systemen] abzusehen.»16

2.  Die Umsetzung eines Autonomisierungsverbots ist 
nicht zu kontrollieren. 
Die Grundlage aller funktionierenden Rüstungsbegrenzung 
und Abrüstung ist ein angemessenes Verifikationssystem. 
Wie die Einhaltung eines (völkerrechtlich verankerten oder 
multilateralen) Autonomieverbots in unbemannten Systemen 
kontrolliert werden könnte, ist weitgehend unklar. Es gibt 
Vorschläge, wie zum Beispiel das Verbot bestimmter Soft-
ware oder die Designation von speziellen militärischen Ge-
bieten zu «Kill-Boxes», aber auch große Skepsis hinsichtlich 
ihrer Umsetzbarkeit.17 Zweifel bestehen auch an der Praktika-
bilität eines Kontrollsystems auf der Ebene der elektronischen 
Steuerung.18 Die Frage ist: Was soll überhaupt wo kontrolliert 
werden? Schon der Aufwand der ständig zu aktualisierenden 
informationstechnischen Expertise mit der Festlegung immer 
neuer Schnittstellen und der gleichzeitig zu gewährleistende 
Schutz militärischer Geheimnisse würden aller Wahrschein-
lichkeit nach für eine Situation sorgen, in der alle Vertragspar-
teien das Verifikationsregime als zu schwerfällig betrachten 
würden.19 Außerdem weisen Experten darauf hin, dass das 
Verifikationsregime zur Kontrolle von Bewaffnungen an unbe-
mannten Systemen «in Potenzen einfacher und wirkungsvol-
ler» funktioniert als eine Kontrolle des Nichtvorhandenseins 
von autonomen elektronischen Entscheidungsstrukturen. 
Denn bei Ersterem kann die Kontrolle an klar verifizierbaren 
und einfach zu inspizierenden Teilen des Flugzeugs erfolgen: 
«Inspektoren könnten überprüfen, ob es am Rumpf oder an 
den Flügeln eines unbemannten Luftfahrzeugs Bomben-
schächte oder andere harte Komponenten gibt.»20 

3.  Die industriepolitischen Interessen werden  
den militärischen Möglichkeiten folgen und selbst 
weitere schaffen.

Schon jetzt hat die Drohnentechnologie einen zuneh-
menden Anteil am Rüstungsgeschäft in der Bundesrepublik 
und in Europa. Airbus Defence und Rheinmetall Electronics 
wurden mit Aufträgen in Milliarden- beziehungsweise drei-
stelliger Millionenhöhe bedacht und haben in diesem Feld 
klare Eigeninteressen entwickelt. Eine Reihe von US-Wis-
senschaftlern hat diesbezüglich bereits auf die Problematik 
der engen Verknüpfung von Militär- und Wirtschaftsinteres-
sen hingewiesen.21 Das Projekt Euro Hawk zeigt zudem, wie 
über diese Interessenverflechtungen die entsprechenden 
Unternehmen massiv an staatliche Investitionen gebunden 
werden, anstatt Anreize für eine Umorientierung der Rüs-
tungsbranche in Richtung Produktion ziviler Güter zu setzen. 
Angesichts der enormen Summen, die derzeit für das neue 
europäische Drohnenprojekt veranschlagt werden, wird 
man wieder infrastrukturelle und finanzielle Verpflichtungen 

eingehen, die Politik und Rüstungsindustrie bei der Fortent-
wicklung dieser zweifelhaften Technologie geradezu zum 
«Erfolg» verdammen.22 Einschränkungen, die den eigenen 
wirtschaftlichen Erfolg in Milliardenhöhe gefährden könn-
ten, dürften hier auf wenig Zustimmung stoßen. Vielmehr se-
hen die Bundesregierung und die EU-Kommission hier einen 
vielversprechenden neuen Markt, in dem es sich zu platzie-
ren gilt, warnt Christoph Marischka, Vorstandsmitglied der 
Informationsstelle Militarisierung. Für ihn steht fest: «Wirk-
samer als eine nachholende Ächtung fataler technischer Ent-
wicklungen wäre deren Entschleunigung durch Drosselung 
der Nachfrage und eine entschiedene Absage an unbemann-
te Systeme im militärischen Bereich und demjenigen der zi-
vilen Sicherheit.»23 

Normsetzung jetzt – den Druck für  
ein unbegrenztes Moratorium nutzen
Während in der Öffentlichkeit das Unbehagen am Droh-
nenkrieg und der wachsenden Zahl von unschuldigen Op-
fern wächst, hat sich Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen in der Drohnenfrage als geschickte Taktikerin er-
wiesen. Zum einen ist sie offensichtlich darum bemüht, die 
von ihr selbst eingeforderte «breite Debatte» über die Aus-
stattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen als ab-
geschlossen zu erklären. Ihr Hauptargument: Nach wie vor 
sei es ein Mensch, der darüber entscheide, ob eine Waffe ge-
nutzt werde oder nicht. Sie versprach darüber hinaus, dass 
sich die Bundesregierung «international für eine Ächtung au-
tonomer Waffensysteme einsetzen» werde.24 Beides wird ei-
ner verantwortungsvollen Abrüstungspolitik aber nicht ge-
recht. 

Die Hoffnung vieler SicherheitsexpertInnen und -politi-
kerInnen, dass es eines fernen Tages gelingen könnte, die 
miteinander wettrüstenden Armeen und Rüstungskomple-
xe an einer der Öffentlichkeit schwierig zu vermittelnden, 
technisch willkürlich gezogenen Autonomisierungsschwel-
le aufzuhalten, ist eine Illusion. Der politische Druck, der in 
der Weltöffentlichkeit heute existiert, richtet sich gegen 
Kampfdrohnen als brutale Waffensysteme an sich, und die-
sen Druck gilt es auch 2015 zu nutzen. In diesem Sinne ist 
der neu gestartete Prozess zum Verbot autonomer bewaff-
neter Roboter (Laser Weapon Sytems) unter der UN-Waf-
fenkonvention (CCW) zu begrüßen. Dessen Ziele sind aber 
nicht weit genug gesetzt.25 Obendrein ist der Prozess auf der 
Ebene der Genfer Konventionen angesiedelt, aber aufgrund 
der vermuteten Wirkung der Waffen auf Menschen und der 
ethischen Implikationen ist ihr Verbot bereits auf der Grund-
lage des bestehenden humanitären Völkerrechts geboten. 
Ein Übereinkommen zur radikalen Rüstungsbegrenzung die-
ser Waffen ist per se eine eminent ethische Aufgabe – wenn 
man sich zum Beispiel die Gefahr eines Krieges vergegen-
wärtigt, der durch einen technischen Interpretationsfehler 
ausgelöst werden kann.26

Die zentrale politische Forderung im Jahr 2015 muss da-
her lauten: Normsetzung jetzt. Die Bundesregierung muss 
dazu gebracht werden, ein unbegrenztes Moratorium hin-
sichtlich der Anschaffung bewaffneter Drohnen zu erklären 
und damit auf diese Waffensysteme dauerhaft zu verzichten. 
Dies wäre ein wirkmächtiges Signal für alle (vor allem für an-
dere europäische) Staaten, die ebenfalls eine Beschaffung 
von Kampfdrohnen in Erwägung ziehen. Das Argument, der 
entsprechende Druck sei angesichts der offensichtlichen 
Unwilligkeit der USA, einem Ächtungsübereinkommen zu-



zustimmen, nicht aufzubauen, ist nicht überzeugend. So ver-
zichten etwa Länder wie Deutschland unter dem geltenden 
Atomwaffensperrvertrag aus politisch-normativen Gründen 
freiwillig auf ein Waffensystem, über das andere Staaten ver-
fügen. Und wie man darüber hinaus aktuell am Beispiel der 
Landminenkonvention sehen kann, können selbst solche 
Verbotskonventionen langfristig normsetzend auf die USA 
wirken, die diese selbst nicht unterzeichnet haben.27 

Vielmehr ist dem Philosophen und Wissenschaftsjournalis-
ten Hans-Arthur Marsiske zuzustimmen, der den Stand der 
Debatte zu Kampfdrohnen nach Ende der Anhörung des Ver-
teidigungsausschusses folgendermaßen zusammenfasste: 
«Wer keine autonomen Waffensysteme haben will, muss bei 
den Waffen ansetzen. Denn autonome Systeme lassen sich 
nicht verhindern. Ihre Bewaffnung schon. […] Hier geht es 
[…] um eine grundlegende Entscheidung, eine Weichenstel-
lung für die Zukunft. Mit dem offensiven Verzicht auf bewaff-
nete Drohnen könnte Deutschland ein Zeichen setzen, eine 
Vorreiterstellung in Richtung internationaler Entspannung 
einnehmen und die weltweite Debatte über Militärroboter 
vorantreiben.»28 Der im Moment vorhandene öffentliche und 
politische Druck muss genutzt werden, um die Debatte in die-
se Richtung zu lenken – und zwar jetzt. 

Thomas Kachel ist Referent für Sicherheitspolitik der  

Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE.
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